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Bisher rund 1.700 alte Führerscheine in  
fälschungssichere Karten umgetauscht
Altenburg. Rund 43 Millionen 
Führerscheine in Deutschland 
müssen in fälschungssichere 
Exemplare getauscht werden. 
Eine EU-Richtlinie legt dies so 
fest. Erneuert werden in den 
nächsten Jahren all jene Doku-
mente, die vor dem 19. Januar 
2013 ausgestellt wurden. Der 
Umtausch begann im Sommer 
des vergangenen Jahres und 
erfolgt nun bis zum Jahr 2033 
in mehreren Stufen. Im Land-
kreis Altenburger Land sind 
rund 45.000 Bürgerinnen und 
Bürger von der Umtauschak-
tion betroffen. 
 

Stufe 1 des Führerscheinumtau-
sches endete am 19. Januar 2022 
– aufgerufen waren Fahrerlaubnis-
inhaber der Geburtsjahre 1953 bis 
1958, etwa 4.500 Frauen und 
Männer im Altenburger Land. 
Bisher konnte die Fahrerlaubnis-
behörde der Kreisverwaltung in 
der Altenburger Martin-Luther-
Straße rund 1.700Anträge aus die-
ser Personengruppe abarbeiten 
und den neuen Kartenführer-
schein, für den 30,40 Euro zu be-
zahlen sind, ausgeben. Das heißt 
aber auch, rund 2.800 Vorgänge 
sind noch offen – für 1.700 Vor-
gänge wurden bereits Termine für 
die kommenden Wochen und Mo-
nate vereinbart. Nicht zuletzt wird 
die Bewältigung der Umtauschak-

tion von der Coronapandemie er-
schwert: Auch Mitarbeiter des 
Fachdienstes Straßenverkehr fie-
len wegen Erkrankung und Qua-
rantäne zeitweise aus oder waren 
vorübergehend ins Gesundheits-
amt zur Kontaktpersonennachver-
folgung abgeordnet. Zu Beginn 
des Jahres hat Fachdienstleiter 
Mario Klocke das Team mit zwei 
weiteren Mitarbeitern verstärkt, so 
dass aktuell fünf Kolleginnen und 
Kollegen mit der Umtauschaktion 
befasst sind.  

Um seinen Führerschein um-
zutauschen, ist eine vorherige 
Terminvereinbarung erforder-
lich. Dies kann per E-Mail oder 
telefonisch geschehen. Derzeit 
beträgt die Wartezeit etwa acht 
Wochen. Mitzubringen sind der 
aktuelle (alte) Führerschein, der 
Personalausweis und ein biome-
trisches Passbild, nicht älter als 
ein Jahr. 

„Obwohl die Frist zum Füh-
rerscheinumtausch für 1953 bis 
1958 geborene Bürgerinnen 

und Bürger abgelaufen ist, 
müssen die Kraftfahrer vorerst 
bis zum 19. Juli 2022 mit kei-
ner Sanktionierung rechnen, 
wenn sie im Falle einer Polizei-
kontrolle nur den alten Schein 
vorzeigen können“, erklärt 
Fachdienstleiter Mario Klocke. 
Klocke geht davon aus, dass bis 
Sommer alle Anträge in Stufe 1 
abgearbeitet sind.  

Dann geht es mit Stufe 2 wei-
ter: Bis zum 19. Januar 2023 
sind all jene Bürger zum Um-

tausch aufgerufen, die zwischen 
1959 und 1964 geboren wurden. 
Personen, die es gar nicht ab-
warten können und am liebsten 
sofort ihr neues Dokument hät-
ten, bittet Mario Klocke um 
etwas Geduld – Termine hierfür 
können erst ab dem Sommer 
vereinbart werden.                JF 

Die Papier-Fahrerlaubnis wird jetzt durch Plastikkarten ersetzt.

Anzeige

Kontakt:  
Landratsamt Altenburger 
Land  
Fachdienst Straßenverkehr 
Führerscheinstelle 
Tel.: 03447 586-619, -622,  
-618, -621 
E-Mail:  
fahrerlaubnisbehoerde@ 
altenburgerland.de 
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Unsere besten Lösungen für Ihr
Wohnglück
• Jetzt niedrige Sollzinsen ab 0,95 %1 sichern
• Darlehen bis zu 50.000 €2ohne Grundschuld
• Bis zu 140 €3 Wohnungsbauprämie pro Jahr nutzen
1Repräsentatives Beispiel nach §6aAbs. 4 PangV: Tarif XS 05 (Standardzuteilung); Bausparsumme 40.000 €; angespartes Guthaben ca. 18.000 €; Netto-Darlehensbetrag von ca. 22.000 €;
80monatliche Zins- und Tilgungsraten für das Bauspardarlehen zu je 284 €; Tilgungsdauer 6 Jahre und 8Monate; jährlicher Sollzinssatz (gebunden) 0,95%; effektiver Jahreszins (ab
Zuteilung des Bausparvertrages) 1,44%; Zu zahlender Gesamtbetrag 23.065 €, davon 1.065 € Gesamtkosten (inkl. anteiligerAbschlussgebühr einmalig 640 € und die Sollzinsen für das
Bauspardarlehen); Jahresentgelt in der Sparphase 15 € pro Jahr. Die Sicherung durch eine Grundschuld setzen wir voraus, dafür anfallende Kosten sind nicht bekannt und hier nicht
berücksichtigt. Stand: 01.07.2021. ImAngebot der Bausparkasse Schwäbisch Hall, Crailsheimer Straße 52, 74523 Schwäbisch Hall. 2Mit FuchsKonstant 10, 15, 20 oder
Bauspardarlehen. Bei Berechtigung. Es gelten weitere Voraussetzungen. 3Es gelten Einkommensgrenzen und weitere Voraussetzungen.

Wir beraten Sie!
• persönlich in Ihrer Bank vor Ort

• telefonisch, per Chat oder Video

• www.schwaebisch-hall.de/kontakt
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Die nächsten Ausgaben des Amtsblattes  
 

„Das Altenburger Land“ 
erscheinen am Samstag, 26. Februar 2022 

und am Samstag 19. März. 
Redaktionsschluss für die Ausgabe  

Samstag, 26. Februar 2022  
ist am 15. Februar 2022  

und für die Ausgabe Samstag, 19. März 2022 
ist am 8. März 2022.

Öffentliche Auslegung Ent-
sprechend der Thür. Verord-
nung über die Eigenkontrolle 
von oberirdischen Deponien 
(Thür. Deponieeigenkontroll-
Verordnung – ThürDepEKVO) 
vom 08.08.94, zuletzt geändert 
am 18.12.2018, werden die 
Jahresberichte 2020 der Haus-
mülldeponien in Altenburg, 
Leipziger Straße; Hainichen 
und in Schmölln, Am Kapsgra-
ben im Dienstleistungsbetrieb 
Abfallwirtschaft/ Kreisstraßen-
meisterei des Landkreises Al-
tenburger Land, Altenburg, 

Jüdengasse 7 für die Dauer von 
zwei Monaten zur Einsicht-
nahme öffentlich ausgelegt. 
 
Die öffentliche Auslegung er-
folgt in der Zeit vom 08. Feb-
ruar 2022 bis 05. April2022. 
Die Einsichtnahme ist während 
der Sprechzeiten allerdings nur 
nach vorheriger Terminabspra-
che möglich. 
 
 
 
Dienstleistungsbetrieb Abfall-
wirtschaft/ Kreisstraßenmeisterei

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Ausschreibungen 
von Bau-, Liefer- und Dienst-
leistungen des Landratsamtes 
Altenburger Land finden Sie 
auf der Internetseite des Land-
kreises unter:  
www.altenburgerland.de/ 
         de/ausschreibungen. 
 
Ausgewählte Ausschreibungen 
 
Offene Verfahren nach 
VOB/A Abschnitt 2: 
HB-B 033-2019 Landestheater 
Altenburg, Sanierung Bühnen-
maschinerie und logistische Er-
schließung 
Los 43 - Stahl-Glas-Fassade 
  
Öffentliche Ausschreibun-
gen nach VOB/A: 

HB-B 003-2022 Volkshoch-
schule Altenburg, Behinderten-
gerechte Erschließung und 
Einbau Personenaufzug 
 
Los 4 - Aufzug 
Los 5 - Stahlbau/ Schlosser-
arbeiten für Aufzug 
Los 6 - Elektroinstallations-
arbeiten 
 
Öffentliche Ausschreibun-
gen nach UVgO:  
SV-L 004-2022 
Grundschule Nobitz, 
Gebäudeinnenreinigung 
 
LM-L 005-2022 
Lindenau-Museum Altenburg, 
Werkstätten, 
Gebäudeinnenreinigung 

Öffentliche Vergabeverfahren

der in öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse der 
Ausschüsse des Kreistages 
des Landkreises Altenbur-
ger Land 
 
Der Kreisausschuss des Kreis-
tages des Landkreises Alten-
burger Land hat in seiner 31. 
Sitzung am 20. Dezember 
2021 folgende Beschlüsse ge-
fasst:  
 
 
Beschluss Nr. 39:  
Der Kreisausschuss be-
schließt, den Auftrag für die 
Lieferung von Heizöl an 
Schulen des Landkreises Al-
tenburger Land der Firma 
 

Wilhelm Hoyer  
GmbH & Co. KG  
Geschäftsführer  

Herrn Thomas Hoyer  
Rudolf-Diesel-Straße 1 

27374 Visselhövede 
 
auf das Angebot vom 
29.11.2021 mit einer Brutto-
auftragssumme in Höhe von 
78.805,37 Euro zu erteilen. 
Die Laufzeit des Vertrages be-
ginnt am 01.03.2022 und 
endet am 28.02.2023.  
 
 
 
 
Uwe Melzer 
Landrat 

Öffentliche  
Bekanntmachung

Das Landratsamt Altenburger 
Land erlässt folgende Allge-
meinverfügung: 
 
Die tierseuchenrechtliche All-
gemeinverfügung vom 6. No-
vember 2021 zum Vollzug der 
Verordnung (EU) 2016/429 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 
2016 zu Tierseuchen und zur 
Änderung und Aufhebung ei-
niger Rechtsakte im Bereich 
der Tiergesundheit („Tierge-
sundheitsrecht“) 
 
hier: 
Anordnung des verstärkten 
Monitorings bei Wildschwei-
nen zur Früherkennung der 
Afrikanischen Schweinepest 
(ASP) sowie Anordnung der 
Entsorgung von Tierischen 
Nebenprodukten (TNP) aus 
bestimmten Jagden 
 
wird wie folgt geändert: 
 
Der Punkt 6.) wird ersatzlos ge-
strichen. 
 
Damit gilt die Verpflichtung zur 
Untersuchung aller erlegten 
Wildschweine und die zur Ent-
sorgung von TNP (Aufbruch, 
Schwarte, Haupt, Knochen) 
von Wildschweinen unbefristet, 
bis auf Widerruf, weiter. 

Rechtsbehelfsbelehrung. 
Gegen diese Allgemeinverfü-
gung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Altenburger Land, 
Lindenaustrasse 9 in 04600 Al-
tenburg einzulegen. 
 
Hinweis: Nach § 41 Abs. 4 
Satz 1 ThürVwVfG ist nur der 
verfügende Teil der Allgemein-
verfügung öffentlich bekannt-
zumachen. Die Begründung 
dieser Allgemeinverfügung 
kann beim Landratsamt Alten-
burger Land, Fachdienst  
Veterinärwesen und Lebens-
mittelüberwachung, Lindenau-
straße 10 in 04600 Altenburg, 
Zimmer 307, während folgen-
der Zeiten: 
 
montags bis donnerstags  
9 - 12 Uhr und 13 - 15 Uhr  
sowie 
freitags 9 - 12Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Altenburg, den 28. Januar 2022 
 
 
 
gez. Uwe Melzer  
Landrat 

Öffentliche Bekanntmachung 
Änderungsverfügung 

Das Landratsamt Altenburger 
Land erlässt folgende 
 
Allgemeinverfügung 
 
Die Allgemeinverfügung vom 
18. Dezember 2021 zur An-
ordnung von Maßnahmen 
nach § 13 Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflügel-
pest (Geflügelpest-Verord-
nung -GeflPestSchV) in der 
Fassung der Bekanntma-

chung vom 15. Oktober 2018 
(BGBl. I S. 1665, 2664) 
(Aufstallung von gehaltenem 
Geflügel) 
 
wird mit Wirkung vom 1. Feb-
ruar 2022 aufgehoben. 
 
Altenburg, den 28. Januar 2022 
 
 
gez. Uwe Melzer 
Landrat 

Öffentliche Bekanntmachung 
Allgemeinverfügung
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Fachärztin/Facharzt  
als Fachdienstleiter  

(Amtsärztin/Amtsarzt) 
 
Im Landkreis Altenburger Land, 
Fachdienst Gesundheit, ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle Fachärztin/Facharztes  
als Fachdienstleiter (Amtsärz-
tin/Amtsarzt) zu besetzen. Die 
Vergütung erfolgt nach Entgelt-
gruppe 15 TVöD. Bei Vorliegen 

der beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen ist eine Einstellung 
im Beamtenverhältnis möglich. 
Die Vollzeitstelle ist unbefristet 
zu besetzen und grundsätzlich 
teilzeitgeeignet. Mehr Infos auf  
www.altenburgerland.de/de/ 
Stellenangebote. 

 
Dort sind auch alle weiteren 

aktuellen Stellenausschreibung 
der Land kreis ver wal tung zu n-

den. Für alle Fragen zu den Be-
werbungsmodalitäten steht 
den Interessierten der Fach-
dienst Personal unter der Tele- 
fonnummer 03447 586-350 
beziehungsweise per E-Mail 
personal@altenburgerland.de 
zur Verfügung. Bei fachlichen 
Fragen nden Sie den Kontakt 
zum zuständigen Fachdienst-
leiter in der veröffentlichten 
Stellenausschreibung. 

Stellenangebote auf Landkreis-Homepage



Ausgabe 03/2020
Ausgabe 02/2022 – ANZEIGE –

KLINIKUM Altenburger Land GmbH
AmWaldessaum 10 ■ 04600 Altenburg ■ www.klinikum-altenburgerland.de

Notizen aus dem

Deine
Perspektive.

Erhalte bei uns deine Ausbildung

zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann
oder in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe.

BEWIRB DICH JETZT ganz einfach über unser
Bewerbungsportal unter www.klinikum-altenburgerland.de.
Alle Fragen zur Ausbildung beantwortet dir Susanne Steinmetz unter derTelefonnummer
03447/521026 oder per E-Mail an susanne.steinmetz@klinikum-altenburgerland.de.

- theoretischer und praktischer Unterricht in unserer Krankenpflegeschule- aktive Begleitung und Unterstützung durch ausgebildete Praxisanleiter- sehr gute Übernahmechancen nach erfolgreichemAbschluss- einWG-Zimmer in der Nähe des Klinikums

DeineAusbildungbei unsstartet am01.09.2022!

DeineAusbildungbei unsstartet am01.09.2022!

Notizen aus dem
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Coronavirus-Pandemie

Altenburg. Um die weitere 
Ausbreitung der Corona-
Pandemie zu verlangsamen 
sind Schnelltestes ein effek-
tives Mittel. So lassen sich 
frühzeitig Infektionen erken-
nen und in der Folge weitere 
Ansteckungen vermeiden. 
Deshalb gelten in verschiede-
nen Lebensbereichen auch 
Zugangsbeschränkungen, die 
sogenannten 2G+- oder 3G-
Regeln, die einen Schnelltest 
von einem zertifizierten An-
bieter erfordern. Im Folgen-
den ist eine Liste der 
Testmöglichkeiten im Land-
kreis zu finden.  
 
Altenburg 
• Schnelltestzentrum des 
Landkreises Altenburger 
Land: 
Music Hall,  
Johannisgraben 5,  
neben Einwohnermeldeamt 
Es besteht auch die Möglich-
keit zum PCR-Testen bei po-
sitivem Schnelltestergebnis. 
Außerdem wird eine Quaran-
täne-Beratung angeboten. 
Mo bis Fr von 8 bis 12 Uhr und 
13 bis 18 Uhr 
Sa von 8 bis 12 Uhr 
 
• Schnelltestzentrum  
Altenburg: 
Quarzring 3 "Alte Kaserne" 
mit und ohne vorherige  
Terminvereinbarung möglich 
E-Mail: altenburg@ 
schnelltestzentrum-covid.de 
Mo bis Fr von 6 bis 18 Uhr 
Sa von 9 bis 16 Uhr 
 
• Testzentrum Altenburg: 
Baderei 10 
Tel.: 0176 834 917-88 
Mo bis Do von 5.30 bis 11 Uhr 
und 14 bis 20 Uhr 
Fr und Sa von 09 bis 12 Uhr 
So von 13 bis 20 Uhr 
 
• Testzentrum Am Roßplan 
Altenburg 
Am Roßplan 19 bis 21 
ohne Termin möglich 
Tel.: 0176 415 240-00 
E-Mail: schnelltest@ 
dkmo-online.de 
Mo bis Sa von 7 bis 18 Uhr,  
So von 9 bis 13 Uhr 
 
• Testzentrum Altenburg, 
Drive-In:  
Teichpromenade 16A,  

Festplatz  
Tel.: 0173 890 73-79 
Terminbuchung online  
Mo bis Fr von 8 bis 18 Uhr 
Sa von 10 bis 14 Uhr 
So von 14 bis 19 Uhr 
 
Gerstenberg 
• Praxis Theramedica: Knau-
sche Str. 2, Gerstenberg 
Anmeldung erforderlich,  
Tel.: 03447 835784,  
E-Mail: info@ 
Praxis-Eikemeier.de 
Di 10 bis 13 Uhr und 15 bis  
18 Uhr 
Do 10 bis 13 Uhr und 15 bis  
18 Uhr 
Fr 10 bis 13 Uhr und 15 bis 
17:30 Uhr 
 
Meuselwitz 
• Testzentrum Meuselwitz: 
Baderdamm 12 
Tel.: 0176 834 917-88 
 Mo bis Do von 17 bis 20 Uhr 
Fr von 13:30 bis 16 Uhr 
So von 13 bis 18 Uhr 
 
Rositz 
• Corona Schnelltestzentrum 
Rositz: Karl-Marx-Str. 12 (im 
Zentrum; Gebäude der ehe-
maligen MTS), Rositz 
Mit und ohne vorherige Ter-
minvereinbarung möglich 
Tel.: 0177 7429-129,  
E-Mail: Testzentrum.rositz@ 
gmx.de 
Mo bis Fr von 6 bis 12 Uhr und 
von 13 bis 19 Uhr 
Sa von 10 bis 14 Uhr 
So 10 bis 12 Uhr und 15 bis  
18 Uhr 

Schmölln 
• Rettungswache Schmölln: 
Kemnitzgrund 26, Schmölln 
Keine Terminvereinbarung 
Tel.: 0365 55160-0,  
E-Mail: corona.ostthüringen@ 
johanniter.de 
Mo bis Do von 10 bis 18 Uhr 
 
• Testcenter Schmölln der 
JobGerecht GmbH 
Schloßstraße 10 (ehemaliges 
Gymnasium) 
Mo bis Fr von 7 bis 19 Uhr 
So von 10 bis 18 Uhr 
 
Mobiles Testzentrum Al-
tenburger Land 
Arbeitsplan gültig bis 13. Feb-
ruar. Ab 14. Februar gilt ein 
neuer Tourplan. Dieser wird auf 
der Homepage des Landkreises 
veröffentlicht.  
 
Montag 
7.30 bis 9 Uhr  
Meuselwitz Schnaudertalhalle 
9.30 bis 11.30 Uhr  
Lucka bei Netto 
15 bis 16 Uhr  
Schmölln Markt 
16.30 bis 17 Uhr  
Gößnitz Neumarkt 
17.30 bis 19 Uhr  
SV Rositz Sportplatz (Gorma) 
 
Dienstag 
11.30 bis 12.30 Uhr  
Nobitz Marktkauf 
15 bis 16 Uhr  
Starkenberg an der Feuerwehr 
 
Mittwoch 
7.30 bis 9.30 Uhr  

Lucka bei Netto 
10 bis 12 Uhr  
Meuselwitz Schnaudertalhalle 
15.45 bis 16.45 Uhr 
Altenburg Parkplatz Kaufland 
Nord 
17.30 bis 19 Uhr  
SV Rositz Sportplatz (Gorma) 
 
Donnerstag 
7.30 bis 9.30 Uhr 
Lucka bei Netto 
10 bis 12 Uhr 
Meuselwitz bluechip Computer 
AG 
13 bis 15 Uhr  
Meuselwitz Maschinenfabrik 
Herkules 
 
Freitag 
7 bis 9 Uhr  
Nobitz Marktkauf 
9.30 bis 10.30 Uhr  
Gößnitz Neumarkt 
 
Samstag & Sonntag 
10.30 bis 12 Uhr  
Meuselwitz Schnaudertalhalle 
13.30 bis 15 Uhr  
Lucka bei Netto 
15.45 bis 16.45 Uhr  
Schmölln Markt 

Übersicht der zertifizierten  
Schnelltest-Angebote
Im Landkreis Altenburger Land gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Anbietern und Möglichkeiten 

Wird nur ein Strich bei „C“ auf dem Antigenschnelltest angezeigt, ist das Ergebnis negativ.

Quarantäne einer positiv ▪
getesteten Person 
Wie lange bin ich als positiv ge-
testete Person in Quarantäne? 

Die Quarantäne für positiv ge-
testete Personen beträgt 10 Tage. 
Kann ich die Quarantäne ver-
kürzen? 

Am 7. Tag der Quarantäne 
kann eine Testung mittels PCR-
Test erfolgen. Sollte dieser nega-
tiv sein, kann die Quarantäne mit 
Erhalt des negativen Ergebnisses 
beendet werden. 
Gibt es Ausnahmen von der Qua-
rantäne für geimpft, geboosterte 
oder genesene Personen? 

Es gibt keine Ausnahmen. 
Quarantäne der Kontakt-▪

personen 
Wie lange muss ich als Kontakt-
person in Quarantäne? 

Die Quarantäne für Kontakt-
personen beträgt 10 Tage. 
Kann ich die Quarantäne ver-
kürzen? 

Am 7. Tag der Quarantäne 
kann eine Testung mittels PCR-
oder Antigenschnelltest erfolgen. 
Ist dieser negativ, kann die Qua-
rantäne mit Erhalt dieses Ergeb-
nisses beendet werden. 
Gibt es Ausnahmen von der Qua-
rantäne für geimpfte, geboosterte 
oder genesene Personen? 

Von der Kontaktpersonenqua-
rantäne sind Personen ausge-
nommen welche: 
1. „geboostert“ wurden oder  
2. früher bereits eine Covid-19-
Infektion durchgemacht haben 
und zusätzlich mind. 1 x geimpft 
sind oder 
3. 1x geimpft sind und im An-
schluss eine Covid-19-Infektion 
durchgemacht haben oder 
4. Personen mit einer zweimali-
gen Impfung ab dem 15. Tag 
nach der zweiten Impfung bis 
zum 90. Tag nach der Impfung 
oder  
5. Genesene bis zum 90. Tag ab 
dem Datum der Abnahme des 
positiven Testes  

Gültigkeit des Nachweises ▪
der Genesung 
Wie lange gelte ich als „gene-
sen“? 

Der Nachweis der Genesung 
ist ab dem 28. Tag bis zum 90. 
Tag ab dem Datum der Abnahme 
des positiven PCR-Testes gültig. 
Gibt es eine Übergangsregelung 
für Personen, die vor dem 
15.01.2022 genesen sind? 

Nein. (Stand: 2. Februar)

Häug  
gestellte 
Fragen 

Quarantäneregelungen

Nähere Informationen und 
Kontakt: 
Links zu den Internetsei-
ten der Test-Anbieter 
unter  
www.altenburgerland.de/de/ 
corona-schnelltests  
Gesundheitsamt Corona-
Hotline:  
Tel.: 03447 586-888  
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Altenburg. Ende des Jahres 
geht in Deutschland das letzte 
Kernkraftwerk vom Netz. 
Doch wohin mit dem in 
mehreren Jahrzehnten angefal-
lenen Atommüll? Deutschland 
braucht ein Atommüllendlager. 
Dafür in Frage kommen viele 
Regionen in der Bundesrepu-
blik. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Standort wird auch 
das Altenburger Land unter die 
Lupe genommen. Die Amts-
blattredaktion sprach dazu mit 
der Leiterin des Fachdienstes 
Natur- und Umweltschutz Bir-
git Seiler. 

 
Frau Seiler, lassen Sie uns bitte 
zuerst die Frage klären: Was 
genau versteht man unter Atom-
müll?  

B. Seiler: Wir sprechen hier 
vorrangig von verbrauchten, ab-
gebrannten Brennstäben aus 
Atomkraftwerken, die eine hoch-
radioaktive Strahlung haben. Die 
Menge dieser Abfälle liegt in der 
Bundesrepublik bei etwa 
27.500 Kubikmetern. Das ist aber 
noch nicht alles. Hinzu kommen 
weitere rund 620.000 Kubikme-
ter schwach- und mittelradioak-
tive Abfälle, die aus Industrie, 
Medizin und Forschung sowie 
aus dem Rückbau der Atomkraft-
werke stammen. 

 
Was sind die Gründe dafür, dass 
zum jetzigen Zeitpunkt in 
Deutschland ein Atommüllendla-
ger gesucht wird? 

Die Energiegewinnung mittels 
Kernkraftwerken zu beenden, 
sprich den Atomausstieg, hat die 
Bundesrepublik im Jahre 2011 
beschlossen. Von den ursprüng-
lich 23 deutschen Atomkraftwer-
ken ging in den vergangenen 
Jahren eins nach dem anderen 
von Netz. Drei sind momentan 
noch in Betrieb. Bis Dezember 
2022 muss das letzte Atomkraft-
werk gemäß der geltenden ge-
setzlichen Regelung stillgelegt 
sein. Für die über Jahrzehnte an-
gefallenen hochradioaktiven Ab-
fälle braucht es eine sichere 
Endlagerstätte. Ein entsprechen-
des Standortauswahlgesetz zum 
Finden dieses Standortes hatte der 
Bund bereits 2013 auf den Weg 
gebracht und 2017 dann überar-
beitet – es regelt die Zuständig-
keiten und die Durchführung des 
Verfahrens. 2014 wurde eine 
Endlagerkommission beim Bund 
eingerichtet. Der weitere Plan: 
Bis 2031 soll der Endlagerstand-
ort gefunden sein und ab 2050  
könnte dann dort die Einlagerung 
beginnen. 

Wie haben andere europäische 
Staaten ihre Atommüllendlage-
rung geregelt? 

Es gibt derzeit in ganz 
Europa noch kein einzi-
ges Endlager für hochra-
dioaktive Abfälle. In 
Deutschland werden sol-
che Abfälle derzeit an 16 
Standorten zwischenge-
lagert. Eines der bekann-
testen Zwischenlager ist 
sicherlich Gorleben. 

  
Welche Kriterien muss ein poten-
zieller Endlager-Standort erfül-
len? 

Ein Atommüllendlager muss 1 
Million Jahre überdauern. Derzeit 
geht die Wissenschaft davon aus, 
dass es so lange braucht, bis von 
den Stoffen keine hochradioak-
tive Strahlung mehr ausgeht. Die 
Bundesgesellschaft für Endlage-
rung hat umfangreiche geowis-
senschaftliche Kriterien für eine 
Endlagerung tief in der Erde er-
arbeitet. Neben vielen Aus-
schlusskriterien wurde zum 
Beispiel das Vorhandensein von 
Salz, Ton und kristallinem Wirts-
gestein, etwa Granit, für endla-
gergeeignet definiert. Speziell das 
Wirtsgestein muss so dicht sein, 
dass keine radioaktive Strahlung 
an die Erdoberfläche gelangt. 

 
Käme das Altenburger Land für 
ein Endlager in Frage? 

Unser Landkreis liegt in einem 
von 90 Teilgebieten, die die Bun-
desgesellschaft für Endlagerung 
aufgrund der Gesteinsbeschaffen-
heit als geeignet erklärt hat. Aber: 
Dieses Teilgebiet ist riesig groß, 
es erstreckt sich von Ostthüringen 
bis nach Bayern. Als einstige 
Bergbauregion haben wird durch 
die vielen stattgefundenen Erkun-

dungsbohrungen eine hervorra-
gende Datenlage hinsichtlich der 
Beschaffenheit des Erdreiches 

hier im Landkreis. Diese 
Bohrungsdaten liegen 
dem geologischen 
Dienst beim Thüringer 
Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Natur-
schutz vor. Der geologi-
sche Landesdienst ist 
unsere Thüringer Fach-
behörde, die sich inten-
siv und kritisch mit den 

veröffentlichten Unterlagen zur 
Standortsuche auseinandersetzte 
und das Ergebnis in einem aus-
führlichen validierten Bericht im 
Juni vergangenen Jahres an die 
Bundesgesellschaft für Endlage-
rung sandte. Auch wir als Um-
weltverwaltung haben diese 
146-seitige Fachstellungnahme 
sehr intensiv studiert. Im Ergeb-
nis ist festzustellen, dass das für 
die Endlagerung definierte kris-
talline Wirtsgestein, unter ande-
rem Granitgesteine, in der 
erforderlichen Ausprägung in un-
serem Landkreis nicht vor-
kommt. Typisch für unsere 
Region sind Gesteine wie Schie-
fer und Sandsteine. Hinzu 
kommt, dass eine Reihe von Aus-
schlusskriterien gegen einen End-
lagerstandort im Altenburger 
Land sprechen - seismische Akti-
vitäten zum Beispiel. Der Bun-
desgesellschaft für Endlagerung 
liegt nunmehr der Zwischenbe-
richt des Thüringer Landesamtes 
für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz vor. Aus der Fachstellung-
nahme unseres Thüringer 
Landesamtes ist zu entnehmen, 
dass die nochmalige Anwendung 
der Ausschlusskriterien und der 
Mindestanforderungen dazu füh-
ren werden, dass große Bereiche 

Thüringens und so auch unser 
Landkreis im Standortauswahl-
verfahren für ein Atommüllend-
lager nicht weiter berücksichtigt 
werden können.  

Mitte Januar hat sich Landrat 
Uwe Melzer hierzu schriftlich 
auch noch einmal an die Bundes-
gesellschaft für Endlagerung ge-
wandt und eine aktuelle 
Bewertung der Sachlage erbeten. 
Mit Schreiben vom 17. Januar 
2022 antwortete die Bundesge-
sellschaft und erläuterte ausführ-
lich die weitere Vorgehensweise 
bei der Standortsuche. Unter an-
derem heißt es darin: „Wird fest-
gestellt, dass Ausschlusskriterien 
erfüllt sind oder Mindestanforde-
rungen nicht erfüllt sind, scheiden 
Gebiete aus dem Verfahren aus“.  

 
Wie transparent schätzen Sie 
das bisherige Standortauswahl-
verfahren ein und war unser 
Landkreis zu jedem Zeitpunkt 
eingebunden? 

Das Verfahren wird seitens 
des Bundes wirklich sehr trans-
parent geführt. Mehrfach gab es 
Fachkonferenzen, an denen sich 
jeder Bürger beteiligen konnte 
und unsere Umweltverwaltung 
war immer dabei. Derzeit kann 
sich jeder Bürger per E-Mail  
beteiligung@bfe.bund.de an-
melden, um an den öffentlichen 
Sitzungen der Beratungs- und 
Planungsgruppe teilzunehmen. 
Die online-Konferenzen sind 
immer abends ab 19 Uhr, um 
möglichst vielen Bürgern die 
Teilnahme zu ermöglichen. Ich 
wünsche dem Verfahren, dass es 
ausschließlich wissenschaftsba-
sierende Kriterien bleiben, die 
über den Endlagerstandort ent-
scheiden. 

Interview: Jana Fuchs 

Altenburger Land erfüllt Kriterien für 
ein Atommüll-Endlager nicht
Im Interview erläutert die Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz die wichtigsten Fragen zum Thema 

Das Kernkraftwerk Neckarwestheim ist noch bis Jahresende am Netz. Foto: EnBW/Daniel Meier-Gerber

Birgit Seiler

Altenburg. Im Landkreis Al-
tenburger Land waren mit 
Stand vom 31. Dezember 
2021 insgesamt 74.322 Kraft-
fahrzeuge zugelassen. Das 
sind 791 Fahrzeuge mehr als 
im Jahr zuvor. Unter den zu-
gelassenen Fahrzeugen sind 
51.196 PKW, 5.141 LKW, 
5.058 Kräder und 82 Busse. 

 
Zulassungen gab es im Jahr 

2021 insgesamt 3.593 (2020: 
4.163), Ummeldungen 8.339 
(2020: 8.668) und Abmeldun-
gen 9.356 (2020: 9.131). Gro-
ßer Beliebtheit erfreuen sich im 
Landkreis nach wie vor die 
SLN-Kennzeichen. Seit der 
Wiedereinführung dieser Num-
mernschilder im Jahr 2012 wur-
den bis 31. Dezember 2021 
insgesamt 14.171 solcher Kenn-
zeichen wieder ausgegeben – 
gegenüber dem Jahr 2020 ver-
zeichnete die Zulassungsstelle 
in Altenburg hier ein Plus von 
1.790.  

Die Möglichkeit der bundes-
weiten Kennzeichenmitnahme 
nutzten im Altenburger Land 
518 Personen (2020: 463 Per-
sonen). Rund 6.000 Bürgerin-
nen und Bürger machten in 
2021 von der Möglichkeit der 
Online-Terminvereinbarung 
Gebrauch.  

„Unter den derzeit zugelasse-
nen Fahrzeugen im Landkreis 
Altenburger Land befinden sich 
275 E-Fahrzeuge sowie 1.266 
Hybrid-Fahrzeuge. Ende 2020 
waren das noch deutlich weni-
ger – 130 beziehungsweise 
647. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist das eine Steigerung um ein-
hundert Prozent“, erklärt Mario 
Klocke, Leiter des Fachdienstes 
Straßenverkehr im Landrats-
amt. 

Geschuldet der aktuellen Si-
tuation in der Corona-Pande-
mie weist der Fachdienst 
Straßenverkehr noch einmal 
darauf hin, dass Vorsprachen 
in der Kfz-Zulassungsstelle 
und Führerscheinstelle weiter-
hin nur nach Terminvereinba-
rung und unter Vorlage eines 
3G- Nachweises möglich sind. 

JF 

Zahl der  
E-Autos  
verdoppelt

Kfz-Statistik 2021

Kontakt:  
Landratsamt  
Altenburger Land  
Fachdienst Straßenverkehr 
Kfz-Zulassung 
Tel.: 03447 586-602 
E-Mail:  
kfz.zulassung@ 
altenburgerland.de
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Altenburg. Am 17. Januar 
2022 beging die THÜSAC Per-
sonennahverkehrsgesellschaft 
mbH ihr 30-jähriges Firmen-
jubiläum. Mit einer modernen 
Busflotte auf den Straßen des 
Altenburger und des Leipziger 
Landes unterwegs, hat sich das 
Unternehmen, dessen Haupt-
gesellschafter der Landkreis 
Altenburger Land ist, längst zu 
einer wichtigen Verbindung 
zwischen Thüringen und Sach-
sen entwickelt. Im Interview 
spricht Geschäftsführerin Tat-
jana Bonert über Meilensteine 
und Herausforderungen.  
 
Frau Bonert, was hat die Un-
ternehmensgeschichte der 
THÜSAC in den zurückliegen-
den Jahren hauptsächlich ge-
prägt? 

Tatjana Bonert: In den 30 
Jahren unserer Unternehmens-
geschichte gab es viele bedeut-
same Entwicklungen. Ein 
wichtiger Schritt war anfänglich 
die Neuansiedelung unseres Be-
triebshofes im Gewerbegebiet 
Windischleuba im Jahr 1997. 
Auf 40.000 Quadratmetern 
wurde eine bedarfsgerechte und 
moderne Infrastruktur geschaf-
fen, die zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und Ar-
beitsabläufe für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
beigetragen hat. So konnten bei-
spielsweise eine separate Bus-
werkstatt sowie Busabstellhalle 
errichtet und unsere MAN-
Werkstatt auf eigenständiger 
Fläche erweitert werden. Ein 
weiteres herausragendes Ereig-
nis war natürlich der Beitritt un-
seres Unternehmens in den 
Mitteldeutschen Verkehrsver-
bund (MDV). Im August 2001 
erfolgte zunächst die Integration 
des sächsischen Bediengebietes 
der THÜSAC, im August 2005 
schließlich die Eingliederung 
des Altenburger Landes in den 
MDV. Der Auftakt dieser Mit-
gliedschaft war damals die rich-
tige Entscheidung, die unser 
Unternehmen bis heute maß-
geblich prägt.  

 
Wie profitieren die Fahrgäste 
von dieser positiven Entwick-
lung? 

Die Vorteile liegen klar auf 
der Hand: Mit einem einheitli-
chen Verbundticket können die 
Fahrgäste sowohl Bus als auch 
Tram, S-Bahn oder Zug nutzen 
– egal ob sie den Fahrschein 
bei uns oder einem anderen 
MDV-Mitgliedsunternehmen 

erwerben oder zwischen den 
Verkehrsträgern umsteigen. 
Ein optimaler Anschluss an das 
S-Bahn und Busnetz wurde 
zudem mit dem PlusBus-Ange-
bot geschaffen. Aufeinander 
abgestimmte Ankunftszeiten 
an den Verknüpfungspunkten 
zwischen Bus und Bahn halten 
Wartezeiten für die Fahrgäste 
möglichst kurz. 

 
Für weitere zehn Jahre hat die 
THÜSAC im Dezember 2020 
den Beförderungsauftrag fürs 
Altenburger Land erhalten. Das 
gibt Planungssicherheit. Welche 
langfristigen Ziele verfolgen 
Sie, um das Unternehmen zu-
kunftsfähig zu machen? 

Wir sind sehr dankbar, dass 
uns der Kreistag des Landkreises 
Altenburger Land das Vertrauen 
erneut ausgesprochen hat. Dies 
bestärkt uns, die THÜSAC auch 
perspektivisch zu einem starken 
und zukunftsorientierten Unter-
nehmen weiterzuentwickeln. 
Planungssicherheit ist in diesen 
Zeiten des Wandels eine grund-
legende Basis für nachhaltige In-
vestitionen. Die Gründung der 
Aus- und Weiterbildungsgesell-
schaft THÜSAC mbH (AWT) 
im September 2020 stellte für 
uns einen weiteren wichtigen 
Schritt dar, um dem wachsenden 
Fachkräftebedarf in der Branche 
aktiv zu begegnen und damit 
langfristige Strategien zur Siche-
rung des künftigen Fahrperso-
nals zu entwickeln. Seit dem 
Start dieser Gesellschaft erfolgt 
neben der Ausbildung von Bus-
fahrerinnen und Busfahrern auch 
die stetige Weiterbildung unseres 
Stammpersonals. Darüber hi-
naus konnte das Ausbildungsan-

gebot am Standort in Windi-
schleuba erweitert werden. Die 
Ausbildungsberufe „Berufs-
kraftfahrer“ und „Fachkraft im 
Fahrbetrieb“ verstärken seit dem 
vergangenen Jahr die Nach-
wuchsförderung in der Region. 

 

Eine der größten Herausforde-
rungen und Investitionsschwer-
punkt in den nächsten Jahren 
dürfte wohl aber der absehbare 
Abschied vom konventionellen 
Dieselmotor sein… 

Das ist richtig. Derzeit be-
schäftigen wir uns mit unter-
schiedlichen Technologien und 
erarbeiten dank der finanziellen 
Unterstützung durch den Frei-
staat Thüringen gemeinsam mit 
dem Landkreis Altenburger 
Land ein Machbarkeitskonzept 
für die nachhaltige Mobilität in 
unseren Bediengebieten. Mit 
Weitblick werden wir uns an 
die neuen Technologien heran-
tasten und die neuen Antriebs-
konzepte von allen Seiten 
beleuchten. Perspektivisch 
müssen Investitionen in die 
dafür notwendige Infrastruktur 
getätigt werden, unabhängig 
davon, welche Technologie 
sich letztendlich durchsetzen 
wird. Erste Tests haben wir erst 

kürzlich mit einem MAN-Elek-
trobus im Stadtverkehr Alten-
burg gemacht. Dieser Probelauf 
hat uns erste aufschlussreiche 
Ergebnisse und Erfahrungen im 
Umgang mit einem solchen 
Fahrzeug sowohl im Fahrbe-
trieb als auch im Durchlauf auf 
unserem Betriebshof geliefert. 

 
Wie sehen Sie die Zukunft des 
öffentlichen Personennahver-
kehrs im Altenburger Land 
aus? 

Entsprechend der demografi-
schen Entwicklung in Deutsch-
land steigt auch im ländlich 
geprägten Altenburger Land das 
Durchschnittsalter der Bevölke-
rung. Umso entscheidender ist 
ein stabiler, bedarfsgerechter öf-
fentlicher Personennahverkehr, 
der weiterhin ein attraktives 
Leben in der Region ermög-
licht. Daher ist es unser Bestre-
ben, auch künftig einen 
zuverlässigen öffentlichen Per-
sonennahverkehr anzubieten. 
Dies haben wir im Stadtverkehr 
Schmölln im Jahr 2018 schon 
recht erfolgreich umgesetzt und 
freuen uns über die positiven 
Rückmeldungen unserer Fahr-
gäste. Darüber hinaus haben wir 
mit unserem Projekt „Schmölln 
macht mobil – Regionalverkehr 
verbindet“ eine wichtige 
Grundlage geschaffen, um auch 
künftig die Attraktivität der Re-
gion zu sichern. Und wir haben 
nunmehr auch eine Perspektive 
für die Nordregion des Alten-
burger Landes erarbeitet und 
sind zuversichtlich, dass es uns 
zusammen mit unseren Gesell-
schaftern gelingt, auch künftig 
einen nachhaltigen und anspre-
chenden Personennahverkehr 

im Altenburger Land umsetzen 
zu können. 

 
Und die Perspektive für die 
Nordregion könnte sich wie ge-
stalten? 

Für das nördliche Altenbur-
ger Land wurde ein Konzept 
erarbeitet, um das ÖPNV-An-
gebot zu verbessern und somit 
die Attraktivität dieser Region 
zu stärken. Als Grundangebot 
dient ein überarbeitetes Plus-
Bus- und TaktBus-Konzept, 
welches weitere Bausteine be-
inhaltet. So könnten das 
Hauptnetz im Abend- und Wo-
chenendverkehr erweitert und 
Fahrangebote in angrenzende 
Wirtschaftsstandorte bereitge-
halten werden. In dessen Kom-
bination könnte zusätzlich die 
Verdichtung des Liniennetzes 
bis in kleinere Ortschaften hi-
nein anhand eines intelligenten 
RufBus-Systems erfolgen.  

 
Interview:  

Thomas Hermsdorf/ 
Jana Fuchs 

30 Jahre THÜSAC – Demografische  
Entwicklung und Abschied vom Dieselmotor 
größte Herausforderungen für die Zukunft

Der erste Testeinsatz eines elektrisch betriebenen Busses auf den Straßen des Altenburger Landes brachte der THÜSAC wertvolle  
Erkenntnisse. Foto: THÜSAC

Tatjana Bonert
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Gegründet: 17. Januar 1992 
Geschäftsführerin: Tatjana 
Bonert 
Gesellschafter: Landkreis 
Altenburger Land, Land-
kreis Leipziger Land 
Mitarbeiter: 248 
Auszubildende aktuell: 13 
Fahrplankilometer im 
Jahr: 5,5 Millionen 
Fahrzeugflotte: 119 Fahr-
zeuge 

Die THÜSAC in 
Zahlen und Fakten
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Anzeige

Altenburg. In Thüringen wur-
den zwei Geflügelpestausbrüche 
Anfang Dezember bei Hausge-
flügel festgestellt, davon ein Fall 
in Thonhausen. Die deswegen 
im Landkreis Altenburger Land 
verhängte Stallpflicht wurde 
zum 1. Februar aufgehoben.  
 

Fünf Routineuntersuchungen 
verliefen seit Anfang des Jahres 
mit negativem Ergebnis. Erre-
gernachweise bei Wildgeflügel 
gab es hier ebenfalls nicht. „Auf 
Grundlage dieser Risikobeurtei-
lung wurde in Abstimmung mit 
den Thüringer Nachbarlandkrei-
sen und dem Thüringer Landes-
amt für Verbraucherschutz 
entschieden, die Aufstallpflicht 
für gehaltenes Geflügel im 
Landkreis aufzuheben“, infor-
miert der Amtstierarzt des Alten-

burger Landes, Matthias Thurau. 
Jedoch entwickelt sich die 

Geflügelpestsituation im Mo-
ment in den verschiedenen 
Bundesländern sehr inhomo-
gen. Der Schwerpunkt der 
Fälle liegt aktuell an Nord- und 
Ostsee. Um erneute Ausbrüche 
im Altenburger Land zu ver-
meiden, sind die hiesigen Ge-
flügelhalter aber weiterhin 
angehalten, Futter, Wasser und 
Einstreu so zu lagern und so 
anzubieten, dass Wildvögel 
keinen direkten Zugang dazu 
haben. Außerdem sollten Kon-
takte zu Geflügel unbekannter 
Herkunft unbedingt vermieden 
werden, erklärt Thurau. 

Sofern Erkrankungen bei ge-
haltenem Geflügel auftreten, ist 
ein Tierarzt zur Ursachener-
mittlung hinzuzuziehen.     reu 

Das Ende der 
Stallpflicht 
Hausgeflügel darf nach Vogelgrippe wieder ins Freie

Altenburg. Im Altenburger Land 
finden 2022 einige Kommunal-
wahlen statt. In insgesamt 18 Ge-
meinden werden ehrenamtliche 
Bürgermeisterinnen beziehungs-
weise Bürgermeister gesucht. 

Urnengänge wird es in den 
Mitgliedsgemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft (VG) Oberes 
Sprottental in Heukewalde, Löbi-
chau, Posterstein, Thonhausen 
und Vollmershain geben. In der 
VG Pleißenaue werden Bürger-
meisterwahlen in Fockendorf, 
Haselbach und Treben durchge-

führt. Außerdem wird in der VG 
Rositz in Göhren, Göllnitz, Krie-
bitzsch, Lödla, Mehna, Monstab 
und Starkenberg gewählt.  

Das Amt des ehrenamtlichen 
Bürgermeisters steht ferner in den 
Gemeinden Göpfersdorf und 
Langenleuba-Niederhain sowie 
in Dobitschen zur Wahl.  

Der Wahltermin wurde auf den 
12. Juni 2022 festgesetzt. Der 
Termin orientiert sich an der ent-
sprechenden Empfehlung des 
Thüringer Ministerium für Inne-
res und Kommunales. reu 

Hier stehen Urnengänge an
Kommunalwahlen

Freilandhaltung von Hühnern ist jetzt wieder möglich.
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